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 * 22.11.1922 (Hamburg), † nicht bekannt 
Verkäuferin; Sommer 1944 SS-Aufseherin im AL Hamburg-Sasel 
des KZ Neuengamme; Juli 1945 Verhaftung; 23.4.1946 Verurtei-
lung zu drei Jahren Haft durch britisches Militärgericht, Herab-
setzung der Strafe auf zwei Jahre; lebte in den 1980er-Jahren in 
Hamburg.
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U. E.

U. E. wurde am 22. November 1922 als Tochter einer so-
zialdemokratischen Familie in Hamburg geboren. Sie war 
Mitglied der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft 
der Kinderfreunde. Mitglieder der Familie leisteten ab 1933 
Widerstand gegen das NS-Regime. Nach eigenen Aussa-
gen vor Gericht 1946 lehnte E. den Nationalsozialismus ab. 
Sie arbeitete in Hamburg als Verkäuferin bei Karstadt in der 
Mönckebergstraße.

Arbeitsplatz KZ

Im Sommer 1944 wurde E. gemeinsam mit anderen Kolle-
ginnen zur Rüstungsproduktion bei Philips/Valvo dienst-
verpflichtet und sechs Wochen später als SS-Aufseherin 
eingesetzt. Sie hatte am 1. September 1944 geheiratet, am 
10. September 1944 traf sie zu einer kurzen Schulung im KZ 
Neuengamme ein. Nach eigenen Aussagen bemühte sich E. 
darum, vom KZ-Dienst entbunden zu werden, ihr sei jedoch 
die eigene Inhaftierung angedroht worden. Nach der Aus-
bildung arbeitete sie im Kranken - 
revier des Außenlagers Hamburg-Sasel. Nach 1945 sagte 
sie aus, sie sei dort an der Ablösung des Lagerkommandan-
ten Merker beteiligt gewesen, der extrem grausam zu den 
Häftlingen gewesen sei und durch den Kommandanten 
Stark ersetzt wurde.



Am 7. April 1945 wurde das Lager geräumt, E. begleitete 
die weiblichen Häftlinge in einem mehrere Tage dauernden 
Transport ins KZ Bergen-Belsen und kehrte dann nach Ham-
burg zurück.

Nach Kriegsende

Im Juli 1945 wurden alle Aufseherinnen des Außenlagers 
Sasel von den britischen Behörden verhaftet. E. befand sich 
etwa neun Monate in Untersuchungshaft in verschiedenen 
Gefängnissen und Internierungslagern und wurde am  
23. April 1946 im Hamburger Curio-Haus vor ein britisches 
Militärgericht gestellt. Wegen der Beteiligung an der Tö-
tung der Inhaftierten Dzymalkowska im Revier wurde sie am  
10. Mai 1946 zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach einem 
Gnadengesuch ihres Rechtsanwalts wurde die Strafe auf 
zwei Jahre herabgesetzt. Nach ihrer Entlassung bemühte 
sich E. mehrfach vergeblich um ihre offizielle Rehabilitierung. 
Sie fand eine Anstellung bei der Hamburger Justiz. Kurz 
nach ihrer Pensionierung stellte sie sich 1984 der KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme für ein Interview zur Verfü-gung, 
in dem sie auch über ihre Rolle als SS-Aufseherin und ihr 
Verhalten in Sasel sprach. Sie möchte anonym bleiben.
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Mit den uns beigebrachten Instruktionen wie
a)  darauf zu achten, dass die Häftlinge sich regelmäßig       
             wuschen,
b)  darauf zu achten, dass wöchentlich das Unterzeug   
       gewechselt wurde,
c)   dass wir die Häftlinge nicht schlagen durften usw.

sah es in Wirklichkeit ganz anders aus. Ich war wohl rund 
drei Wochen dort beschäftigt, wie der Befehl erteilt wur-
de, dass wir [...] ohne Anwendung der Prügelstrafe uns 
nicht den nötigen Respekt verschaffen könnten. [...]
Zu Anfang war [in Sasel] als Kommandant ein Hauptmann 
Merker, Wehrmacht, eingesetzt. [...] Dieser zeichnete 
sich besonders dadurch aus, dass er in einem fort betrun-
ken war und in diesem Zustand wahllos auf die Häftlinge 
einschlug. [...] Als Befehlsüberbringerin nach dem Stütz-
punkt Spaldingstraße 158, hatte ich Gelegenheit, mit 
SS-Obersturmführer Karl Wiedemann über die brutale 
Handlungsweise des Hauptmannes Merker zu sprechen. 
Ich fand [...] Verständnis [...] und es gelang ihm, den 
Kommandant des Lagers auszutauschen. [...] Dieser hat 
nie Häftlinge geschlagen [...].
Im März 1945 wurde das Aufseherinnenpersonal [...] 
verstärkt. Von den 18 hinzugekommenen Aufseherinnen 
waren fünf Neulinge und der Rest war bereits schon in 
anderen Lagern tätig gewesen. Diese 13 Aufseherinnen 
schlugen recht oft die Häftlinge und bei den kleinsten Ver-
gehen gegen die Lagerordnung erstatteten sie Meldung. 
[...] Diese brutalen Aufseherinnen stammten alle nicht aus 
Hamburg.

Aussage von U. E. vor der Polizeiverwaltung Ham-
burg in einer kommissarischen Vernehmung im 

Auftrag der britischen Ermittler am 25. Mai 1945 
mit Angaben zu ihrem Einsatz im Außenlager Sasel. 

(TNA (PRO), WO 235/179)
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Antrag des Pflichtverteidigers 
von U. E. vom 5. Juni 1946 auf 
Herabsetzung der Haftstrafe, 
dem das britische Militärgericht 
am 25. September 1946 ent- 
sprach.

(TNA (PRO), WO 235/179)
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Leumundszeugnis des Ham-
burger SPD-Vorstandes für U. E. 
vom 21. Juni 1946.

(TNA (PRO), WO 235/179)
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Name, Vorname10



U. E. war gemeinsam mit acht 
SS-Männern und acht Aufsehe-
rinnen des Außenlagers Sasel 
am 10. Mai 1946 verurteilt 
worden. Wie die Mehrheit aller 
vor Militärgerichten verurteilten 
Angehörigen der KZ-Wachmann-
schaften plädierte sie auf „nicht 
schuldig“.

(TNA (PRO), WO 235/668)
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Gnadengesuch der Mutter von 
U. E. vom 31. Mai 1947 an die 
Ermittlungsbehörde, die “War 
Crimes Group”.

(TNA (PRO), WO 235/179)
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Name, Vorname14



Vermerk der britischen Ermitt-
lungsbehörde vom 11. August 
1947, in dem weitere Rück-
nahmen der Strafe E.s abgelehnt 
werden.

(TNA (PRO), WO 235/668)
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U. E. im Außenlager Sasel

Der Fairness halber sollte ich sagen, dass angesichts der 
Standards der SS diese folgenden Mitglieder der KZ-
Bewachung in Sasel sich einigermaßen gut benommen 
haben: Bei den SS-Frauen: U. E. [...].

Aussage der Überlebenden Hela Silberspitz vor den 
britischen Ermittlern vom 3. August 1945. 

 (TNA (PRO), WO 235-179)

Ich erinnere mich, dass Ende 1944 ein Mädchen namens 
Dzymalkowska einen Nervenzusammenbruch hatte mit 
der Folge, dass sie begann zu singen und unzusammen-
hängendes Zeug zu reden. Sie wurde sofort in einen Raum 
der Krankenbaracke gebracht […]. [U. E.] sagte mir, dass 
sie Dzymalkowska nicht retten wollten, da geistige Störun-
gen in Deutschland nicht geheilt würden. Sie fügte hinzu, 
dass Deutsche, die geistig krank seien, zum Tode verur-
teilt waren.

Aussage der Überlebenden Sofie Kluszinska vor den 
britischen Ermittlern vom 11. August 1945.  

(TNA (PRO), WO 235-179)
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Den Todesfall weiß ich nun nicht mehr, wie das passiert 
ist. [...] Sie [Dzymalkowska] kriegte so Anfälle. [...] Und 
die [SS-Ärzte] hatten sie festgebunden, [...] und hatten 
gesagt, “Also Luminal [geben] und ruhig liegen lassen“. 
[...] Und eines Morgens kam ich und sie war tot.

Interview mit U. E. am 13. Dezember 1984,  
angesprochen auf den Tod der jungen Frau.(ANg, Ng. 2.8.) 

[Luminal ist ein Medikament, das in dieser Situation zu 
einer Lungenentzündung und damit zum Tod führen mus-
ste.]
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